
Was geschieht, 
     wenn's passiert ist?
Informationen der Polizei für Opfer und Geschädigte von Verkehrsunfällen 
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Sehr geehrte Verkehrsteilnehmerinnen,

sehr geehrte Verkehrsteilnehmer, 

jeder tödliche Unfall reißt einen Menschen aus dem Leben. Für Angehörige ist das 
Leid oft unermesslich. Zu den Kernaufgaben der Polizei gehört es deshalb, eine 
sichere Teilnahme am Straßenverkehr zu fördern. 
Sie unternimmt alle Anstrengungen, um Verkehrstote, Verletzte oder Sachschäden 
zu vermeiden und die Zahl der Unfallopfer auf unseren Straßen deutlich zu redu-
zieren. 

Da es jedoch auch bei größter Vorsicht und bester Präventionsarbeit keinen abso-
luten Schutz gibt, kann niemand ausschließen, von den Folgen eines Verkehrsun-
falls selbst oder als Angehöriger betroffen zu sein.

Mit dieser Broschüre erhalten Verkehrsunfallopfer und deren Angehörige Informa-
tionen zur Unfallaufnahme, zur besseren Beurteilung sowie Bewältigung der Ver-
fahrensabläufe nach Unfallereignissen.
 
Wird die Polizei in Baden-Württemberg gerufen, kommt sie zu jedem Verkehrsun-
fall. Es ist Aufgabe der Polizei, den Sachverhalt zu erforschen und Unfallbeteiligte 
darin zu unterstützen, ihre berechtigten Ansprüche durchzusetzen. 

Ihre Polizei berät Sie gern und kann Ihnen kompetente Ansprechpartner vermitteln. 
Scheuen Sie sich nicht, Hilfe anzunehmen. 

Ihre

Vorwort
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Unfallbeteiligte haben die Pflicht, unver-
züglich anzuhalten und die Unfallstelle 
abzusichern, um Folgeunfälle zu ver-
meiden. Stellen Sie das Warndreieck in 
ausreichendem Abstand auf (zulässige 
Höchstgeschwindigkeit in Metern). Ver-
gewissern Sie sich über die Unfallfolgen 
und helfen Sie Verletzten.
Doch nicht nur Sie als Unfallbeteiligte, 
sondern jeder, ist - gemäß § 323c Straf-
gesetzbuch – verpflichtet, bei einem 
Unfall Hilfe zu leisten. Sofortmaßnah-
men an einem Unfallort sind – bis zum 
Eintreffen der Rettungskräfte – für Op-
fer und Geschädigte wichtig. 
Bei einem Unfall zählt für Verletzte oft-
mals jede Sekunde. Dazu kann jeder 
Fahrzeuglenker einen Beitrag leisten, 
indem er, schon bei stockendem Ver-
kehr, eine Rettungsgasse bildet.
Bewahren Sie an einer Unfallstelle den 
Respekt vor Unfallopfern und –beteilig-
ten. Weisen Sie sogenannte „Gaffer“ 
notfalls freundlich darauf hin, dass das 
Filmen oder Fotografieren von hilflosen 
Unfallopfern eine Straftat ist.

Ihr Verhalten an der 
Unfallstelle.
 Versuchen Sie Ruhe zu bewahren. 
 Schalten Sie die Warnblinkanlage 

ein. 
 Ziehen Sie die Warnweste über.
 Achten Sie beim Aussteigen auf den 

fließenden Verkehr.
 Verlassen Sie die Fahrbahn so rasch 

wie möglich und begeben Sie sich an 

Richtiges Verhalten am Unfallort

einen sicheren Ort (auf Autobahnen 
z. B. hinter der Schutzplanke).

 Bei Dunkelheit müssen die Fahrzeu-
ge grundsätzlich beleuchtet bleiben.

 Verschaffen Sie sich einen Über-
blick (Verletzte, Schaden, Ausmaß).

 Leisten Sie Erste Hilfe; helfen mehre-
re Personen, sollten Aufgaben aufge-
teilt werden.

 Verständigen Sie Hilfsdienste über die 
Notrufnummern 112* oder 110.

 

Polizei verständigen.
Rufen Sie die Polizei immer bei Unfällen 
mit Toten, Verletzten und bei bedeuten-
dem Sachschaden, Unfallflucht, Ver-
dacht einer Straftat (z. B. Alkohol oder 
Drogen) oder bei unklarer Sachlage .

eCall - Das Notrufsystem 
(emergencycall) gehört seit 31. März 
2018 europaweit in allen neu typgeneh-
migten Modellen von Pkw und leichten 
Nutzfahrzeugen zur Pflichtausstattung.
Ist beispielsweise ein Autofahrer bei 
einem schweren Verkehrsunfall nicht 
mehr in der Lage, selbst die Rettungs-
kräfte zu informieren, werden diese au-
tomatisch durch das Notrufsystem eCall 
zur Einsatzstelle gerufen und mit Infor-
mationen zum Unfall versorgt.

Der Fahrzeughalter kann wählen, ob 
der Notruf 
  an die europäische Notrufnummer 
 112 

*Anrufe aus dem Fest- oder Mobilfunknetz sind in allen EU-Mitgliedstaaten kostenlos. Die Notrufzentralen sind häufig mehrsprachig 
besetzt. Auch außerhalb der EU, etwa in der Schweiz oder in der Türkei, ist die 112 als Notrufnummer eingerichtet und ohne Vorwahl zu 
erreichen.
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  oder an eine Zentrale eines Drittan- 
  bieters, zum Beispiel des Pkw-Her- 
  stellers,
 
übermittelt werden soll.

Mit einem Knopf im Auto kann eCall 
auch manuell ausgelöst werden.

Bagatellschaden.
Fahren Sie bei geringfügigem Schaden 
unverzüglich beiseite bzw. räumen Sie 
die Unfallstelle. Wenn die Unfallursache 
klar ist und die Angaben der Unfallgeg-
ner vollständig sind, können Sie kleine-
re Blechschäden auch selbst regeln. 

... was noch zu beachten ist.
 Geben Sie Ihre Unfallbeteiligung zu 

erkennen.
 Teilen Sie Name und Anschrift, Fahr-

zeug und Kennzeichen, Art der Be-
teiligung sowie die Haftpflichtversi-
cherung anderen Unfallbeteiligten mit 
(siehe Unfallkarte Seite 27).

 Notieren Sie die Personalien von Un-
fallzeugen.

 Erstellen Sie zusammen mit ande-
ren Beteiligten ein Unfallprotokoll mit 
Skizze (Unfallbögen der Versicherun-
gen erleichtern dies).

 Fotografieren Sie Schäden und die 
Unfallstelle aus verschiedenen Per-
spektiven. Bei den Übersichtsauf-
nahmen möglichst auffällige Punkte 
(Verkehrszeichen, Bäume usw.) mit 
aufnehmen.

 Ist niemand bereit, die Feststellungen 
über Ihre Unfallbeteiligung zu treffen, 
muss eine angemessene  Zeit gewar-
tet werden, bis die Unfallstelle verlas-
sen werden darf. Hinterlassen Sie 
Name und Anschrift am Unfallort und 
verständigen Sie unverzüglich eine 
Polizeidienststelle.

 Informieren Sie umgehend Ihre Ver-
sicherung und setzen Sie sich mit der 
gegnerischen Unfallversicherung in 
Verbindung.
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Unfallstelle räumen.
Nach der Unfallaufnahme müssen 
Scherben beseitigt und das Warndrei-
eck weggeräumt werden, damit der 
Verkehr wieder ungehindert fließen 
kann.

Rettungsgasse rettet Leben!
Sofern Sie schon einmal Unfallbeteilig-
ter oder Hilfeleistender an einem Unfall 
waren, wissen Sie aus eigener Erfah-
rung, wie wichtig es ist, dass die Ret-
tungskräfte und die Polizei relativ rasch 
am Unfallort eintreffen und professio-
nelle Hilfe leisten.
Tragen Sie deshalb in Ihrem Umfeld 
dazu bei, das Bewusstsein für die Be-
deutung der Bildung einer Rettungs-
gasse zu schärfen.

Rettungsgasse – Wie war das?

Warum? 
Nur wenn die Einsatzkräfte möglichst 
schnell an den Unfallort gelangen, kön-
nen sie
 Menschenleben retten,
 die Unfallstelle räumen und damit
 schwere Unfälle am Stauende ver- 
 hindern.

Wo?   
Auf Autobahnen sowie auf Außerorts-
straßen mit mindestens zwei Fahrstrei-
fen in eine Richtung. 

Wann?  
Immer wenn Fahrzeuge 
 Schrittgeschwindigkeit fahren oder 
 stehen (Stau)
freie Gasse bilden für Durchfahrt von 
Hilfsfahrzeugen und Polizei, bis der 
Verkehr wieder ungehindert fließt.

Wie?   
Zwischen dem linken und dem unmit-
telbar rechts daneben liegenden Fahr-
streifen.

Helfer/-innen sind gesetzlich 
unfallversichert.
Private Einzel- und Nothelfer/innen „… 
die sich … in Gefahrensituationen für 
andere einsetzen und hierbei Ihre eige-
ne Gesundheit gefährden, verletzt oder 
deren Sachen beschädigt werden, sind 
gesetzlich unfallversichert …“ Nähere 
Informationen erhalten Sie bei der Un-
fallkasse Baden-Württemberg, 
Telefon: 0711 9321-0 sowie unter 
info@ukbw.

Richtiges Verhalten am Unfallort
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Die Polizei kommt zu jedem Unfall in 
Baden-Württemberg, zu dem sie geru-
fen wird. Sie nimmt den Unfall auf und 
unterstützt die Unfallbeteiligten bei der 
Durchsetzung ihrer berechtigten An-
sprüche.
Zur Aufklärung des Sachverhalts sichert 
die Polizei alle wichtigen Spuren.
Von besonderer Bedeutung sind dabei 
die Lage der Unfallopfer sowie Art und 
Schwere ihrer Verletzungen, Position, 
Zustand und Beschädigungen der be-
teiligten Fahrzeuge und unfallrelevan-
te Spuren (z. B. Bremsspuren) auf der 
Fahrbahn.
Der Umfang der Maßnahmen richtet 
sich nach der Schwere des Unfalls:
Zur Klärung fahrphysikalischer Unfall-
ursachen können Sachverständige hin-
zugezogen werden. Alle polizeilichen 
Maßnahmen werden nach Schwere und 
Ausmaß des Unfalls protokolliert. Bei 
Unfällen mit geringfügigem Fehlverhal-
ten bietet die Polizei den Verursachern 
eine Verwarnung an.
Sind Betroffene einverstanden und 
wird nach Erhalt des Verwarnungs-
geldbescheides der Betrag beglichen, 
ist das Verfahren abgeschlossen. Sind 
Betroffene mit der Verwarnung nicht 
einverstanden oder handelt es sich 
um Verkehrsunfälle, bei denen eine 
bedeutende Ordnungswidrigkeit (z. 
B. Missachtung der Vorfahrt) oder ein 
Straftatbestand (z. B. fahrlässige Kör-
perverletzung) zu Grunde liegt, wird ein 
Bußgeld- oder Strafverfahren eingelei-
tet.
Betroffene bekommen Gelegenheit, 
sich umfassend zu den Vorwürfen zu 
äußern. Darüber hinaus werden in der 
Regel Zeugen befragt.

Die Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wird 
der örtlich zuständigen Bußgeldbehör-
de, eine Strafanzeige der Staatsanwalt-
schaft übersandt. Diese führen das je-
weilige Verfahren weiter.
Polizeiliche Unfallakten erhalten ein 
Aktenzeichen. Dieses wird Ihnen auf 
Anfrage mitgeteilt und ermöglicht bei 
Rückfragen eine rasche Auskunft.
Sollten Sie nach der Unfallaufnahme 
noch Fragen haben, setzen Sie sich bit-
te mit der Polizeidienststelle der Sach-
bearbeiterin bzw. des Sachbearbeiters 
in Verbindung.
Liegt eine Unfallflucht vor, leitet die Po-
lizei umgehend die erforderlichen Fahn-
dungsmaßnahmen ein. 
Werden Unfallbeteiligte zur weiteren 
Versorgung ins Krankenhaus verbracht, 
werden die Angehörigen informiert und 
Wertgegenstände durch die Polizei 
oder das Krankenhauspersonal in si-
chere Verwahrung genommen.

Welche Daten werden von 
Unfallbeteiligten benötigt?
  Name und Adresse.
 Geburtsdatum und -ort.
 telefonische Erreichbarkeit.
 Führerschein- und Fahrzeugdaten.
 Haftpflichtversicherer.

Händigen Sie der Polizei auf Verlangen 
Ihren Personalausweis, den Führer-
schein und die Zulassungsbescheini-
gung Ihres Fahrzeuges aus.
Klären Sie mit der Polizei das Verbrin-
gen von nicht mehr fahrbereiten Fahr-
zeugen. Ungerufenen Unfallhelferinnen 
und -helfern oder Abschleppunterneh-
men, die ihre Dienste aufdrängen, soll-
ten Sie nicht blind vertrauen.  

Die polizeiliche Unfallaufnahme
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Die Polizei teilt Ihnen mit, in welchen 
Fällen Sie zu Angaben verpflichtet sind 
oder diese verweigern können.
Sie können sich jederzeit anwaltschaft-
lich beraten oder vertreten lassen. Bei 
Ihrer polizeilichen Vernehmung darf 
eine Person Ihres Vertrauens (z. B. 
Familienangehörige, Anwälte) hinzuge-
zogen werden, sofern die Anwesenheit 
den Untersuchungszweck nicht gefähr-
det. Ob dies der Fall ist, entscheidet die 
Polizei. 

Zur Aufklärung des Sachverhalts be-
fragt die Polizei Zeugen des Unfalls. 
Um das Unfallereignis exakt rekonstru-
ieren zu können, ist jedes Detail wichtig, 
an das sich Zeugen erinnern können. 
Machen Sie sich eigene Notizen über 
Einzelheiten und Personen, die Sie an 
der Unfallstelle wahrgenommen haben.

Bei Ihrer Vernehmung durch Staats-
anwaltschaft oder Gericht haben Per-
sonen Ihres Vertrauens ebenfalls das 
Recht, anwesend zu sein und Sie zu 
unterstützen.

Rechte und Pflichten im weiteren Verfahren*

Es wird empfohlen, bereits beim ersten 
Gespräch mit der Anwältin/dem Anwalt 
die Kostenfrage zu klären.

Kommt es zu einem gerichtlichen Ver-
fahren, können Sie beantragen, dass 
Ihnen das Ergebnis mitgeteilt wird.

Außerdem können Sie bei der Staats-
anwaltschaft oder dem Gericht beantra-
gen,

 Mitteilung darüber zu erhalten, ob 
freiheitsentziehende Maßnahmen 
gegen Beschuldigte oder Verurteilte 
angeordnet oder beendet, oder ob 
erstmalig Vollzugslockerungen oder 
Urlaub gewährt werden. Dies unter 
der Vorraussetzung, dass kein über-
wiegendes schutzwürdiges Interesse 
des Betroffenen am Ausschluss der 
Mitteilung vorliegt; 

 Auskünfte und Abschriften aus den 
Akten zu erhalten; Akten oder Be-
weisstücke einsehen dürfen jedoch 
nur Rechtsanwältinnen/-anwälte.

Grundsätzlich ist in dem Antrag ein be-
rechtigtes Interesse darzulegen. 
Geben Sie bei Anträgen – wenn mög-
lich – Namen und Vornamen des/der 
Beschuldigten und das Aktenzeichen 
der Staatsanwaltschaft, des Gerichts 
oder der Polizei an.

*Siehe auch Opfermerkblatt Seite 20 ff.
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Nachstehend sind auszugsweise we-
sentliche Rechte von Opfern oder An-
gehörigen bei bestimmten Unfallfolgen 
aufgeführt. Details sind im Opfermerk-
blatt (Seite 20 ff.) enthalten.

Wurden Sie beispielsweise bei einem 
Verkehrsunfall schwer verletzt oder wur-
de ein naher Angehöriger (Eltern, Kind, 
Geschwister oder Ehegattin/-gatte) ge-
tötet, können Sie dem Gerichtsverfah-
ren auf Antrag als Nebenklägerin oder
Nebenkläger beiwohnen.
Dabei dürfen Sie u. a. während der ge-
samten Gerichtsverhandlung anwesend 
sein und dort Fragen und Anträge stel-
len. Sie können vor Erhebung der öf-
fentlichen Klage eine Rechtsanwältin/ 
einen Rechtsanwalt beiziehen oder sich  
anwaltschaftlich vertreten lassen.

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte 
haben das Recht, 

 anwesend zu sein, wenn das Gericht 
schon vor der Gerichtsverhandlung 
Beschuldigte oder Zeugen vernimmt,

 soweit dies nicht den Untersuchungs-
zweck gefährdet;

 auch ohne die Darlegung eines be-
rechtigten Interresses eine Auskunft 
oder Abschrift aus den Akten oder 
eine Mitteilung über freiheitsentzie-
hende Maßnahmen zu beantragen. 
Dies gilt auch, wenn sie Akten oder 
Beweisstücke einsehen wollen. Sie 
dürfen während der gesamten Ge-
richtsverhandlung anwesend sein. 

Zusätzliche Rechte in bestimmten Fällen

Sollten Sie weitere Fragen haben, 
wenden Sie sich bitte an eine Rechts-
beratungsstelle (Rechtsantragsstelle) 
beim Amtsgericht oder an eine Rechts-
anwaltskanzlei. Dort erhalten Sie auch 
Auskünfte zur Prozesskostenhilfe und 
wie Sie schon während des Strafver-
fahrens Schadensersatz oder Schmer-
zensgeld geltend machen können. 

Weitere Informationen zu  Entschädi-
gungsmöglichkeiten und Schadenser-
satzansprüchen nach Verkehrsunfällen 
(z. B. zum Adhäsionsverfahren oder 
zum Täter-Opfer-Ausgleich) finden Sie 
im Kapitel „Entschädigung der Opfer im 
Strafprozess“ (siehe Seiten 20 ff).  
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Ist ein Verkehrsunfall mit einer Straftat 
verbunden (z. B. fahrlässige Körperver-
letzung oder Unfallflucht), wird die An-
zeige nach Abschluss der Ermittlungen 
an die zuständige Staatsanwaltschaft 
abgegeben. Bei der Staatsanwaltschaft 
wird die Anzeige unter einem eigenen 
Aktenzeichen registriert. 
Dieses Aktenzeichen können Sie bei 
der unfallaufnehmenden Polizeidienst-
stelle erfragen. 

Die zuständige Staatsanwaltschaft 
prüft, ob die Indizien und Beweise aus-
reichen, um Anklage bei Gericht zu er-
heben.

Die Staatsanwaltschaft kann das Ver-
fahren auch vorläufig einstellen, wenn 
beispielsweise keine Täterin/kein Täter 
ermittelt werden konnte oder die Tat 
nicht nachweisbar ist.

Das Verfahren bei Staatsanwaltschaft & Gericht

Sollten sich später neue Fakten zum 
Sachverhalt ergeben, kann das Ver-
fahren jederzeit wieder aufgenommen 
werden. 

Sofern Sie bei der Anzeigeerstattung 
den Wunsch geäußert haben, werden 
Sie über die Entscheidung der Staats-
anwaltschaft benachrichtigt. 

Im Falle der Anklageerhebung prüft das 
Strafgericht, ob die Anklage zugelassen 
werden kann. Ist dies der Fall, setzt das 
Gericht einen Termin für die Hauptver-
handlung fest.

Es kann hierzu Zeuginnen/Zeugen, Be-
troffene und Angeklagte zur Teilnahme 
aufrufen und verpflichten.
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Das Zivilrecht gilt für die  
Schadensregulierung. 
Sie sind selbst für die Regulierung des 
Schadens verantwortlich. Sind einzel-
ne Beteiligte hierzu nicht bereit oder in 
der Lage, ist es Aufgabe der Polizei, die 
Personalien dieser Beteiligten für Sie 
festzustellen.
Unterschreiben Sie vor Ort keine For-
derungen der Unfallgegner. Lassen Sie 
sich dazu nicht drängen, sonst gefähr-
den Sie Ihren Versicherungsschutz.

Eine wesentliche Grundlage für die 
Schadensregulierung ist das Ermitt-
lungsergebnis der Polizei.

Soll ich mir eine Anwältin oder 
einen Anwalt nehmen? 
Wer trägt die Kosten?
Kostenlose Auskünfte über Anwalts-
kanzleien mit besonderen Schwerpunk-
ten erhalten Sie bei einem Anwaltsver-
ein oder über einen Anwaltssuchdienst 
(z. B. im Internet). Beachten Sie bitte, 
dass bereits das erste Beratungsge-
spräch in der Regel kostenpflichtig ist! 
Sind Sie rechtsschutzversichert, klären 
Sie bei Ihrer Versicherung die Kosten-
übernahme für die juristische Vertre-
tung. 
In finanziellen Notlagen steht allen Bür-
gerinnen und Bürgern eine staatliche 
Beratungshilfe für die Kosten einer an-
waltschaftlichen Beratung nach dem 
Beratungshilfegesetz zu.

Ihre Ansprüche – Ihre Gesundheit – Ihr Geld

Die Rechtsantragsstelle bzw. Ge-
schäftsstelle des zuständigen Amtsge-
richts erteilt Auskunft, inwieweit der vor-
liegende Sachverhalt entweder über die 
außergerichtliche Beratungshilfe und/
oder über die gerichtliche Prozesskos-
tenhilfe abgedeckt werden kann. 
Dort können Sie auch den „Berechti-
gungsschein“ für die Beratung durch 
eine Anwältin/einen Anwalt beantragen.
Der Antrag sollte möglichst vor der Be-
ratung gestellt werden. Wenn Sie sich 
wegen Beratungshilfe unmittelbar an 
eine Rechtsanwaltskanzlei gewandt ha-
ben, kann der Antrag auch nachträglich 
erfolgen.
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Ihre Ansprüche – Ihre Gesundheit – Ihr Geld

Verletzungen attestieren lassen.
Bei Unfallverletzungen begeben Sie 
sich bitte in ärztliche Behandlung und 
lassen Art und Umfang der Verletzun-
gen feststellen.

Das Attest dient als Beweismittel im wei-
teren Verfahren oder wird benötigt, um 
berechtigte Forderungen (Schadenser-
satz, Schmerzensgeld, Verdienstausfall 
etc.) geltend zu machen.

Wer bezahlt die 
Behandlungskosten?
Die Kosten einer ambulanten oder sta-
tionären ärztlichen Behandlung über-
nimmt in aller Regel zunächst Ihre Kran-
kenversicherung.

Wie bekomme ich meinen 
Sachschaden ersetzt?
Bevor Sie Leistungen (Mietwagen, 
Reparaturen usw.) in Anspruch neh-
men oder beauftragen, sollten Sie 
sich mit der gegnerischen Haftpflicht-
versicherung zur Klärung der Details 
in Verbindung setzen. Dies gilt unab-
hängig davon, ob Unfallverursacher 
den Schaden bereits bei Ihrer Versi-
cherung gemeldet haben.

Klären Sie mit der Versicherung vor-
ab, wer die Kosten der Reparatur oder 
andere Leistungen übernimmt. Dies 
gilt auch für ein notwendiges Scha-
densgutachten. 
Viele Reparaturwerkstätten kennen 
die Verfahrensweise und unterstützen 
Sie dabei.

Beachten Sie, dass Ihr Anspruch auf 
Schadensersatz nicht grenzenlos ist. 
Alle geschädigten Unfallbeteiligten 
sind verpflichtet, den Schaden mög-
lichst gering zu halten.  Reparaturauf-
wand, Mietwageneinsatz u. a. müssen 
auf den notwendigen und erforderli-
chen Umfang begrenzt bleiben. Prü-
fen Sie, ob eine Anwaltskanzlei oder 
Kfz-Sachverständige zur Beratung 
beigezogen werden sollen. 
Bei motorisierter Verkehrsteilnahme 
gilt die sogenannte „allgemeine Be-
triebsgefahr“ mit der Folge, dass der 
Schaden unter Umständen nur antei-
lig ersetzt wird.

Bei einem Unfall zwischen zwei Kraft-
fahrzeugen kann sich jedoch derjeni-
ge Fahrzeughalter entlasten, der be-
weisen kann, dass der Unfall durch 
höhere Gewalt verursacht wurde oder 
für ihn ein unabwendbares Ereignis 
darstellte. Die Ersatzpflicht ist für den 
Fahrzeugführer darüberhinaus ausge-
schlossen, wenn er beweist, dass der 
Schaden nicht durch sein Verschul-
den verursacht wurde.
Klären Sie mit Ihrer Versicherung, 
inwieweit es sich lohnt, die Repara-
turkosten am fremden oder eigenen 
Fahrzeug selbst zu bezahlen.
Bei Leistungen der Versicherung kann 
sich der Schadensfreiheitsrabatt än-
dern.

Kommt keine Einigung bei der Scha-
densregulierung zustande, sollten Sie 
Ihre eigene Kraftfahrzeug-Haftpflicht-
versicherung umgehend informieren.
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Massenunfall und Wildschaden

Der Massenunfall.
Bei Verkehrsunfällen mit 20 oder mehr 
Beteiligten wird der Gesamtverband 
der Deutschen Versicherungswirtschaft 
e.V. (GDV) unterrichtet, damit dort über 
den Einsatz der ständigen Lenkungs-
kommission zur schnelleren, zentralen 
Schadensregulierung entschieden wer-
den kann.
Bei derartigen Massenunfällen wird sel-
ten der volle Schaden ersetzt, weil der 
Unfallablauf hinterher meist nicht mehr 
eindeutig rekonstruierbar ist.
Die Schadenseinstufung im Versiche-
rungstarif bleibt unverändert.
Geschädigte eines Massenunfalls kön-
nen ihre Schäden gegenüber beauf-
tragten Schadensversicherern geltend 
machen.

Der Wildschaden.
Ihre Kaskoversicherung kommt für den 
Schaden auf. Voraussetzung ist ein  
Zusammenstoß mit Haarwild im Sinne 
des Bundesjagdgesetzes (Reh, Hirsch, 
Wildschwein, Hase, Wildkaninchen, 
Fuchs...). Die Versicherungstarifbe-
stimmungen können weitere Tiere ein- 
oder ausschließen. 
Wer einem Tier ausweicht und dabei 
sein Fahrzeug beschädigt, gefährdet 
seine Ansprüche aus der Teilkaskover-
sicherung.
Melden Sie den Wildunfall bei der Poli-
zei oder der Jagdpächterin/dem Jagd-
pächter und fordern Sie eine „Wildun-
fallbescheinigung“ (Gebühr ca. 25 €) 
über den dadurch entstandenen Scha-
den an.
Nehmen Sie das Tier nicht mit, ansons-
ten machen Sie sich wegen Jagdwilde-
rei strafbar.
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Unfälle im Ausland / mit ausländischen Fahrzeugen

Alle Unfallschäden werden grundsätz-
lich nach dem Recht des Landes regu-
liert, in dem sich der Unfall ereignet hat.
Schadensersatzrecht und Leistungsum-
fang können in den einzelnen Ländern 
sehr unterschiedlich sein.

Verkehrsunfälle im Ausland sollten Sie 
grundsätzlich vor Ort aufnehmen und 
ggf. mit Unterstützung eines Rechtsbei-
standes regulieren lassen.

Gemäß der 4. Kraftfahrthaftpflicht-Richt-
linie der Europäischen Union können 
Unfallschäden von zu Hause aus geltend 
gemacht werden, wenn der Unfallort in 
einem EU-Mitgliedsstaat liegt bzw. wenn 
Unfallgegner aus einem EU-Land kom-
men. 

Jede Versicherung in der Europäischen 
Union* unterhält dazu in jedem Mit-

gliedsland eine Stelle für die Schadens-
regulierung (Beauftragte). Diese kön-
nen Sie in Deutschland erfragen unter 
dem Zentralruf der Autoversicherer: 
 
 Telefon:  +49 800 250 2600 
 Fax:  +49 40 3396 5401
 

Aus dem Ausland erreichen Sie den 
Zentralruf unter: 
 
 Telefon: +49 40 300 330 300

Reagiert der Schadenregulierungsbe-
auftragte auf die Schadensmeldung 
nicht innerhalb von drei Monaten, kön-
nen Sie sich in Deutschland an die nati-
onale Entschädigungsstelle, den Verein 
Verkehrsopferhilfe e. V. in Berlin wen-
den (siehe auch weitere Angaben auf 
Seite 17).

*Auch Schweiz und Norwegen.
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Die Grüne Versicherungskarte ist nach 
wie vor zur Einreise in einige Länder er-
forderlich. Sie enthält für jedes Gastland 
die Adresse, an die man sich wenden 
kann, wenn ein Haftpflichtschaden ver-
ursacht wurde oder Hilfe benötigt wird. 
Ferner ist darauf die Adresse Ihrer Ver-
sicherungsgesellschaft und die Versi-
cherungsschein-Nummer vermerkt.

Die Grüne Versicherungskarte erhalten 
Sie kostenlos bei Ihrer Kfz-Versiche-
rung.

Hat sich der Unfall in Deutschland unter 
Beteiligung eines im Ausland zugelas-
senen Kraftfahrzeuges ereignet, mel-
den Sie den Schaden bei:

Deutsches Büro Grüne Karte
Wilhelmstr. 43 / 43 G
10117 Berlin
Telefon: +49 30 20205757
Fax: +49 30 20206757
E-Mail: dbgk@gruene-karte.de

Das Deutsche Büro Grüne Karte beauf-
tragt in der Regel eine deutsche Versi-
cherung mit der Schadensregulierung 
nach deutschem Recht.
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Sind Sie bei Hilfeleistungen an der 
Unfallstelle geschädigt oder verletzt 
worden, wenden Sie sich an Ihren Un-
fallversicherungsträger (Berufsgenos-
senschaften bzw. Unfallkassen).
Bachten Sie bei Schadensersatzan-
sprüchen aus Verkehrsunfällen die Ver-
jährungsfristen.

Werden Kinder bis zum vollendeten  
zehnten Lebensjahr Unfallopfer, müs-
sen sie sich ein eigenes Verschulden 
nicht auf den Ersatzanspruch anrech-
nen lassen. Wird das Kind als Mitfah-
rer bei einem Unfall der Eltern verletzt, 
sind Entschädigungsansprüche an die 
eigene Kfz-Haftpflichtversicherung zu 
richten.

Hilfen und Leistungen

Unfallbeteiligte haben häufig neben der 
Kfz-Haftpflichtversicherung weitere Ver-
sicherungsverträge für Leistungen bei 
Unfallfolgen abgeschlossen. Prüfen Sie 
alle fraglichen Versicherungspolicen auf 
etwaige Leistungspflicht.
 
Dazu zählen z. B.:

	Teil- oder Vollkaskoversicherung.
	Reisegepäckversicherung.
 Hausratversicherung.
 Insassen- bzw. Unfallversicherung.
 Rechtsschutzversicherung.
 Kranken- oder Rentenversicherung 

mit Tagegeld.
 Schutzbriefe der Automobilclubs.
 Sterbegeldversicherung.
 Verdienstausfallversicherung.
 Invaliditäts- und Berufsunfallver-

sicherung.
 Versicherung der Berufsgenossen-

schaften.

Alle Versicherungen fordern Belege 
über entstandene Kosten und die Do-
kumentation zu Unfallhergang und 
-folgen. Bei Schulwegunfällen in Ba-
den-Württemberg ist die Unfallkasse 
Baden-Württemberg der zuständige 
Versicherungsträger – nähere Infos  
siehe unter www.ukbw.de. 
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Haftpflichtversicherungen der Unfallver-
ursacher ersetzen regelmäßig folgende 
Kosten:

 Sachverständigen- und Anwaltskos-
ten.

 Im Todesfall: Bestattungskosten, Kos-
ten aus Unterhaltsansprüchen und für 
Haushaltsführung.

 Bei Verletzungen: Kosten für Heilbe-
handlungen und ggf. Heilverfahren, 
Verdienstausfall und Schmerzens-
geld.

 Fahrzeug- und sonstige Sachschä-
den, wie Reparaturkosten, Ersatz, 
Wertminderung, Nutzungsausfall, 
Mietwagen, notwendige Auslagen, 
Gutachten.

Wenn Unfallverursacher, die Fahrer-
flucht begangen haben, nicht haft-
pflichtversichert sind oder der Schaden 
vorsätzlich und widerrechtlich herbeige-
führt wurde, können Sie sich zur Scha-
densregulierung an folgende Stelle 
wenden:

Verein Verkehrsopferhilfe e. V.
Wilhelmstraße 43/43G
10117 Berlin
Telefon: 030 2020 5858
Fax: 030 2020 5722
E-Mail: voh@verkehrsopferhilfe.de
Internet: www.verkehrsopferhilfe.de
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Unfällen vorbeugen – Unfallfolgen bewältigen

Unfälle sind nicht immer unabwend-
bare Ereignisse. Durch korrektes, ver-
kehrsgerechtes Verhalten und eine 
besonnene, aufmerksame und voraus-
schauende Fahrweise können Unfälle 
vermieden werden.

Schritte zur sicheren  
Verkehrsteilnahme.
 Sitzposition richtig einstellen.
 Sicherheitsgurt stets anlegen.
 Rückhalteeinrichtungen für Kinder
  nutzen.
 Kopfstütze richtig positionieren.
 Fahrzeugspiegel überprüfen.
 Ladung sicher verstauen ‒ auch
 Tiere.
 Navigationsgerät vor Antritt der 
 Fahrt programmieren.
 Kein Alkohol-, Drogen- oder Medika- 
 menteneinfluss am Steuer.
 Während der Fahrt: keine unerlaubte  
 Nutzung von elektronischen Gerä- 
 ten, keine Ablenkung.

Empfehlungen zu technischen Einrich-
tungen wie Sicherheitsgurte, Schutzhel-
me, Kinderrückhaltesysteme oder Ver-
haltenshinweise zur Unfallvermeidung 
sowie weitere Tipps für Ihre Sicherheit 
erhalten Sie kostenlos bei jeder Polizei-
dienststelle.

Zu den materiellen Schäden von Unfall-
opfern kommen auch häufig Auswirkun-
gen auf deren Gesundheit. Neben der 
medizinischen Behandlung körperlicher 
Schäden kommt bei schweren Unfall-
folgen der rechtzeitigen und richtigen 
Verarbeitung der oft dramatischen Er-
lebnisse große Bedeutung zu.

Wenn Verkehrsunfälle zu seelischen 
Traumata, Angstgefühlen, Schreckhaf-
tigkeit, Reizbarkeit oder Teilnahmslo-
sigkeit führen, ist dringend professio-
nelle Hilfe zur Behandlung erforderlich. 
Trauen Sie sich, angebotene Hilfe an-
zunehmen.

Manchmal geben sich Betroffene von 
schweren Unfällen unzutreffender Wei-
se selbst Schuld oder werden unbe-
rechtigten Vorwürfen ausgesetzt. Auch 
hier kann frühzeitige Beratung hilfreich 
sein. Bei Fragen zu professionellen An-
lauf- und Beratungsstellen ist Ihnen Ihre 
Polizei gerne behilflich.
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Hilfreiche Adressen

Hilfe und Unterstützung erhalten Sie 
über die bundesweiten Notrufnummern 
der Automobilclubs sowie über Service-
nummern der Fahrzeughersteller bzw. 
über Ihre Vertragswerkstatt. 
Falls andere Unfallbeteiligte ein Kraft-
fahrzeug mit deutschem Kennzeichen 
führen, aber keine Angaben zum Ver-
sicherer machen können, erfragen Sie 
die zuständige Versicherung des Unfall-
verursachers beim Zentralruf der Auto-
versicherer (Telefon: 0800 250 2600). 
Die Rufnummer ist ganzjährig, rund um 
die Uhr, erreichbar. 

Der Zentralruf der Autoversicherer ist 
die gesetzlich anerkannte Stelle zur 
Geltendmachung von Schadensersatz-
ansprüchen. Für alle im europäischen 
Wirtschaftsraum oder der Schweiz zu-
gelassenen Fahrzeuge ermittelt der 
Zentralruf den zuständigen Schadens-
regulierer der ausländischen Versiche-
rung in Deutschland, falls sich der Unfall 
im Ausland ereignet hat. Aus dem Aus-
land erreichen Sie den Zentralruf unter 
+49 40 300 330 300.

Der Notfon D-Service (mobile Notruf-
säule der deutschen Autoversicherer) 
ist unter der Telefonnummer 0800 668 
3 663 kostenlos und immer erreichbar.
Ihr Standort wird bei einem Anruf in ei-
nem Kartensystem erfasst und bei Be-
darf wird ein Abschleppwagen oder ein 
Ersatzfahrzeug beschafft oder medizini-
sche Hilfe gerufen.

Mit PAKOO (Pannenkoordination per 
Smartphone) erreichen Sie die Not-
rufzentrale des Service-Centers der 
Autoversicherer. Dort wird der genaue 

Standort geortet und schnelle Hilfe er-
möglicht. PAKOO ist für iPhone und 
Android-Geräte geeignet.

Die Telefon-Seelsorge ist ein gebüh-
renfreies Beratungs- und Seelsorgean-
gebot der evangelischen und katholi-
schen Kirche unter 

  den Telefonnummern 
 0800 111 0 111 oder 
 0800 111 0 222 bzw. 
  im Internet unter 
 www.telefonseelsorge.de 

Wenn Sie sofort mit einem Menschen 
über Ihre Gefühle und Sorgen sprechen 
möchten, können Sie kostenlos die  
Telefon-Seelsorge anrufen. Hier errei-
chen Sie im Schutze der Anonymität 
eine Kontaktperson jederzeit und rund 
um die Uhr. Auf Wunsch erhalten Sie 
dort auch ein Beratungsangebot oder 
werden an kompetente Fachstellen ver-
mittelt.
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MERKBLATT
ÜBER RECHTE VON VERLETZTEN UND GESCHÄDIGTEN 

IM STRAFVERFAHREN

Welche Rechte habe ich als Opfer einer Straftat?
Niemand ist darauf vorbereitet, Opfer einer Straftat zu werden. Egal, ob es um 
einen Taschendiebstahl, eine schwere Körperverletzung oder eine andere Straftat 
geht: Man ist durch die Straftat verletzt oder verstört und weiß danach oft nicht, 
was man machen soll. Dieses Merkblatt soll Ihnen einen ersten Überblick darüber 
geben, wo Sie in dieser Situation Hilfe finden und welche Rechte Sie haben.

Wer kann mir helfen?
Beratung und Hilfe bieten Opferhilfeeinrichtungen. In den Beratungsstellen arbei-
ten speziell ausgebildete Frauen und Männer, die viel Erfahrung mit Menschen in 
Ihrer Situation haben, Ihnen zuhören und helfen wollen. Sie können Ihnen je nach 
Schwere des Falles auch weitergehende Hilfe vermitteln, z. B. psychologische 
oder therapeutische Hilfe.

Einen Überblick, an wen Sie sich wenden können, finden Sie unter www.bmjv.de. 
Ansonsten kann Ihnen auch jede Polizeidienststelle oder eine Suche in der Online-
Datenbank für Betroffene von Straftaten (www.odabs.org) weiterhelfen. 

Wie kann ich eine Straftat anzeigen und was passiert dann?
Wenn Sie eine Straftat anzeigen wollen, dann können Sie sich an jede Polizei-
dienststelle wenden. Wenn Sie eine Strafanzeige gestellt haben, können Sie die-
se nicht mehr einfach zurücknehmen, denn die Ermittlungsbehörden (Polizei und 
Staatsanwaltschaft) müssen grundsätzlich jede angezeigte Straftat verfolgen.

Nur bei einigen weniger schwer wiegenden Straftaten (wie z. B. bei Beleidigung 
oder Sachbeschädigung) kann das Opfer darüber bestimmen, ob die Straftat ver-
folgt wird. Daher heißen diese Taten auch Antragsdelikte: Die Strafverfolgung fin-
det in der Regel nur auf Antrag statt, also nur, wenn Sie als Opfer der Straftat dies 
ausdrücklich wünschen. Diesen Antrag müssen Sie innerhalb von drei Monaten 
stellen, nachdem Sie von der Tat und der Person des Täters erfahren haben.

Opfermerkblatt

1
Stand: 02-2010 

        Sie finden das Opfermerkblatt in mehreren Sprachen unter 
www.kev-download.de/medien/wt-pm-4.1_opfer-merkblatt-rechte_deutsch-mit-uebersetzungen.pdf

2
Soweit in dem Merkblatt (Stand: 02-2010) männliche Begriffe verwendet werden, gelten diese für Personen weiblichen und männlichen   

Geschlechts gleichermaßen.
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Was ist, wenn ich die deutsche Sprache nicht oder nur schwer verstehe?
Das macht nichts. Wenn Sie eine Anzeige erstatten wollen, wird man Ihnen helfen. 
Wenn Sie als Zeugin oder Zeuge vernommen werden, haben Sie einen Anspruch 
darauf, dass eine Dolmetscherin oder ein Dolmetscher hinzugezogen wird.

Welche Informationen kann ich über das Strafverfahren erlangen?
Wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind, erhalten Sie Informationen zum Straf-
verfahren nicht immer automatisch. Sie müssen, am besten gleich bei der Polizei, 
sagen, ob und welche Informationen Sie haben möchten. Wenn Sie dies wünschen, 
werden Sie über Folgendes informiert:

• Sie erhalten eine kurze schriftliche Bestätigung Ihrer Strafanzeige.

• Ihnen wird mitgeteilt, wenn die Staatsanwaltschaft das Verfahren eingestellt hat, 
d. h. nicht zur Anklage vor Gericht gebracht hat.

• Sie werden darüber informiert, wann und wo die gerichtliche Verhandlung stattfin-
det und was dem bzw. der Angeklagten vorgeworfen wird.

• Ihnen wird das Ergebnis des gerichtlichen Verfahrens mitgeteilt, d. h. ob es einen 
Freispruch oder eine Verurteilung gab oder ob das Verfahren eingestellt wurde.

• Sie erhalten Informationen darüber, ob der bzw. die Beschuldigte oder Verurteilte 
in Haft ist.

• Ihnen wird mitgeteilt, ob dem bzw. der Verurteiltenverboten ist, Kontakt mit Ihnen 
aufzunehmen.

Zusätzlich können Sie im Einzelfall beantragen, Auskünfte oder Kopien aus den Ak-
ten zu erhalten. Dies kann nach einem Verkehrsunfall beispielsweise eine Unfallskiz-
ze sein, die Sie benötigen, um Schadensersatz oder Schmerzensgeld zu verlangen. 
Wenn Sie nicht nebenklageberechtigt sind (zur Nebenklage gleich weiter unten), 
müssen Sie den Antrag auch begründen, also erklären, warum Sie diese Informatio-
nen aus den Akten brauchen. Ausnahmen davon können im Einzelfall möglich sein.

Ihre Aussage als Zeugin oder Zeuge
Wenn Sie Opfer einer Straftat geworden sind, sind Sie als Zeugin oder Zeuge für 
das Verfahren sehr wichtig. In der Regel machen Sie Ihre Aussage bei der Polizei. In 
vielen Fällen müssen Sie später auch noch vor Gericht aussagen. 
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Opfermerkblatt

Nur in Ausnahmefällen, z. B. wenn Sie mit der beschuldigten Person verheiratet 
oder verwandt sind, dürfen Sie eine Aussage verweigern, Sie müssen also nichts 
sagen.
Sie müssen aber bei Ihrer Vernehmung Ihren Namen und Ihre Adresse angeben. 
Es kann eine Ausnahme gemacht werden, wenn eine besondere Gefährdung vor-
liegt. Das kann z. B. der Fall sein, wenn Ihnen jemand Gewalt angedroht hat, weil 
Sie aussagen wollen. Dann müssen Sie Ihre private Anschrift nicht bekannt geben. 
Sie können stattdessen eine andere Anschrift mitteilen, über die Sie erreicht wer-
den können. Das kann z. B. eine Opferhilfeeinrichtung sein, mit der Sie in Kontakt 
stehen.

Als Zeugin oder Zeuge auszusagen, ist für Sie sicherlich eine Ausnahmesituation, 
die sehr belastend sein kann. Daher können Sie zu der Vernehmung auch jeman-
den mitbringen. Das kann eine Verwandte oder ein Verwandter sein oder auch eine 
Freundin oder ein Freund. Diese Person darf bei der Vernehmung dabei sein und 
nur in Ausnahmefällen ausgeschlossen werden. Natürlich können Sie sich auch 
durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechtsanwalt begleiten lassen. In besonde-
ren Fällen kann Ihnen sogar für die Dauer der Vernehmung eine Rechtsanwältin 
oder ein Rechtsanwalt auf Staatskosten zur Seite gestellt werden. Wenn Sie der 
Ansicht sind, dass Sie für eine Vernehmung, egal ob durch die Polizei, die Staats-
anwaltschaft oder das Gericht, einen solchen Beistand benötigen, fragen Sie vor 
Ihrer Vernehmung bei der Person nach, die die Vernehmung durchführt!

Sind Kinder oder Jugendliche Opfer einer Gewalt- oder Sexualstraftat geworden, 
gibt es die Möglichkeit einer professionellen Begleitung und Betreuung während 
des gesamten Verfahrens, die sogenannte psychosoziale Prozessbegleitung. Im 
Einzelfall können auch erwachsene Opfer schwerer Gewalt- oder Sexualverbre-
chen eine solche Betreuung benötigen und erhalten. Die psychosoziale Prozess-
begleitung ist, wenn sie vom Gericht bestätigt worden ist, für die Opfer kostenlos. 
Fragen Sie bei der Polizei oder einer Opferhilfeeinrichtung nach. Diese können 
Ihnenweitere Informationen geben. 

Kann ich mich dem Strafverfahren als Nebenklägerin bzw. Nebenkläger an-
schließen?
Wenn Sie Opfer bestimmter Straftaten geworden sind, können Sie im Verfahren als 
Nebenklägerin oder Nebenkläger auftreten. Dazu gehören z. B. Vergewaltigung, 
sexueller Missbrauch, versuchte Tötung oder eine Tat, die zur Tötung einer oder 
eines nahen Angehörigen geführt hat. In einem solchen Fall haben Sie besondere 
Rechte, Zum Beispiel können Sie, anders als die anderen Zeuginnen oder Zeugen, 
immer an der Gerichtsverhandlung teilnehmen.
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Wer bezahlt meine Rechtsanwältin oder meinen Rechtsanwalt?
Wenn Sie anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen, können Ihnen Kosten entstehen. 
Wird der bzw. die Angeklagte verurteilt, muss er bzw. sie Ihre Rechtsanwaltskosten 
übernehmen. Allerdings sind nicht alle Verurteilten auch in der Lage, die Kosten 
tatsächlich zu bezahlen. Daher kann es vorkommen, dass Sie die Kosten selbst 
tragen müssen.

In besonderen Ausnahmefällen können Sie beim Gericht  beantragen, eine Rechts-
anwältin oder einen Rechtsanwalt auf Staatskosten zu bekommen. Das ist z. B. 
bei schweren Gewalt oder Sexualstraftaten so oder wenn nahe Verwandte, z. B. 
Kinder, Eltern oder die Ehepartnerin bzw. der Ehepartner durch eine Straftat ums 
Leben gekommen sind. In diesem Fall kommt es nicht darauf an, ob Sie Vermögen 
haben oder nicht.

Auch in anderen Fällen können Sie bei Gericht für anwaltliche Beratung finanzielle 
Hilfe beantragen. Das kann der Fall sein, wenn Sie ein zu geringes Einkommen ha-
ben und berechtigt sind, sich dem Verfahren als Nebenklägerin bzw. Nebenkläger 
anzuschließen.

Schadensersatz und Schmerzensgeld 
Sie haben durch eine Straftat auch einen Schaden erlitten oder möchten Schmer-
zensgeld erhalten? Sie möchten diesen Anspruch gleich im Strafverfahren geltend 
machen? Das ist in der Regel möglich (sogenanntes Adhäsionsverfahren). Dazu 
müssen Sie aber einen Antrag stellen. Das können Sie bereits tun, wenn Sie die 
Straftat anzeigen.

Natürlich steht Ihnen auch der Weg offen, Schadensersatz oder Schmerzensgeld-
ansprüche in einem anderen Verfahren, d.h. nicht vor dem Strafgericht, sondern 
vor dem Zivilgericht, geltend zu machen. Auch hier können Sie bei Gericht finanzi-
elle Hilfe für anwaltliche Beratung beantragen, wenn Sie ein zu geringes Einkom-
men haben.

Welche Rechte habe ich sonst noch?
Sie haben durch eine Gewalttat gesundheitliche Schädenerlitten? Dann können 
Sie über dasOpferentschädigungsgesetz  staatliche Leistungen erhalten, etwa 
wennes um ärztliche oder psychotherapeutische Behandlungen, Versorgung mit 
Hilfsmitteln (z.B.Gehhilfe, Rollstuhl) oder Rentenleistungen (z.B.zum Ausgleich 
vonEinkommensverlusten) geht. Einen Kurzantrag können Sie bereits bei der Po-
lizei stellen.
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Wenn Sie ein Opfer extremistischer Übergriffe oder terroristischer Straftaten sind, 
können Sie finanzielle Hilfen beim Bundesamt für Justiz beantragen. Dort erfahren 
Sie alles zu den Voraussetzungen und zumVerfahren: 

www.bundesjustizamt.de (Suchwort: Härteleistungen/Opferhilfe)

Als Opfer häuslicher Gewalt stehen Ihnen vielleichtweitere Rechte nach dem Ge-
waltschutzgesetz zu. Beispielsweise können Sie beim Familiengericht beantragen, 
dass dem Täter bzw. der Täterin verbotenwird, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen. 
Das Gerichtkann Ihnen unter besonderen Umständen erlauben, dass Sie eine bis-
her gemeinsam mit dem Täter bzw. der Täterin bewohnte Wohnung nun allein nut-
zen dürfen. Die erforderlichen Anträge können Sie entwederschriftlich beim Amts-
gericht einreichen oder Ihre Anträge dort vor Ort aufnehmen lassen. Sie müssen 
sichnicht durch eine Rechtsanwältin oder einen Rechts¬anwalt vertreten lassen.

Was ist ein Täter-Opfer-Ausgleich?
So wird ein Verfahren genannt, das vor allem demOpfer einer Straftat dabei 
helfen soll, das erlitteneUnrecht zu bewältigen. Anders als im normalen Straf-
verfahren muss sich ein Täter bzw. eine Täterin ganz konkret und direkt damit 
auseinandersetzen,welche Schäden und Verletzungen seine bzw. ihre Tat beim 
Opfer angerichtet hat. Das kann den materiellen Schaden betreffen, den ein Op-
fer durch eine Straftaterlitten hat, oder seelische Verletzungen, persönlicheKrän-
kungen und durch die Tat hervorgerufene Ängste. Ein Täter-Opfer-Ausgleich wird 
jedoch nie gegen den Willen des Opfers durchgeführt und auch nur dann,wenn 
der Täter bzw. die Täterin ernsthaft gewillt ist, die Verantwortung für die Tat zu 
übernehmen. 
In geeigneten Fällen kann ein Täter-Opfer-Ausgleich der selbstbestimmten Kon-
fliktbewältigung des Opfers und der Wiederherstellung des Rechtsfriedens dienen. 
Oft wird dieses Verfahren daher schon von der Staatsanwaltschaft oder der Polizei 
angeregt. Es gehört jedoch nichtzum eigentlichen Strafverfahren und wird außer-
halbdes Strafverfahrens durchgeführt. Dafür gibt es besondere Stellen und Enrich-
tungen, die geschulte Vermittlerinnen und Vermittler einsetzen.

Weitere Informationen zum Täter-Opfer-Ausgleich und zu Einrichtungen, die ihn in 
Ihrer Nähedurchführen, finden Sie im Internet z. B. unter 

→ www.bgbw.landbw.de oder
→ www.tao-servicebuero.de oder
→ www.bag-toa.de.

* Anmerkung der Redaktion: Gemäß § 1 Abs. 11 ist das Gesetz über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten nicht anzuwenden auf 
Schäden aus einem tätlichen Angriff, die von einer Angreiferin/einem Angreifer durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder eines Anhängers 
verursacht worden sind. Für solche Schäden kommt der Garantiefonds der Autohaftpflichtversicherer gem. § 12 Pflichtversicherungsgesetz auf. 
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Informationen für Menschen mit Behinderungen
Über die landesweit einheitliche Notruf-Faxnummer 110 erhalten Menschen mit 
einer Sprach- oder Hörbehinderung  in ganz Baden-Württemberg schnelle Hilfe. 
Zudem gibt es die Möglichkeit, ein Hilfeersuchen per SMSunter der Rufnummer 
01522 / 1807 110 an die Leitstelle der Polizei zu senden. Bitte beachten Sie, dass 
es bei der Übermittlung der SMS zu technisch bedingten Verzögerungen kommen 
kann. Nutzen Sie daher, soweit möglich, das kostenfreie Notruf-Fax an die 110.

Weiterführende Informationen
Die ZNS – Hannelore Kohl-Stiftunghat in einer Informationsbroschüre für Ver-
kehrsunfallopfer mit Schädelhirnverletzung und deren Angehörige wissenswertes 
für Betroffene bei der Unfallregulierung zusammengestellt. Die Broschürefinden 
Sie im Internet unter → www.hannelore-kohl-stiftung.de zum Download und kann 
von dort auch kostenfrei bestellt werden.

 www.subvenio-ev.de
 www.divo.de
 www.odabs.de
 www.verkehrsopferhilfe.de
 www.gruene-karte.de
 www.gdv.de
 www.dieversicherer.de
 www.zentralruf.de
 www.arztsuche-bw.de
 www.anwaltsauskunft.de
 www.telefonsorge.de
 www.drk.de
 www.dguv.de
 www.bmjv.de/opferschutz
 www.dvr.de
 www.bruderhilfe.de

Für Internetseiten Dritter, auf die hier hingewiesen wird, tragen die jeweiligen An-
bieter die Verantwortung. 

Wo finde ich Hilfe?
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Unfallservicekarte
Sehr geehrte Verkehrsteilnehmerin, sehr geehrter Verkehrsteilnehmer, 
Unfallbeteiligte stehen in einem gesetzlichen Schuldverhältnis zueinander (§ 34 Abs. 1 Nr. 5 StVO), in dem 
der Datenaustausch zur Abwicklung der materiellen Schäden erforderlich ist. Jeder Unfallbeteiligte ist daher 
verpflichtet, die Personen- und Kfz-Daten bekannt zu geben.

www.gib-acht-im-verkehr.de

Unfalltag:     Unfallzeit:                        

Unfallort:     Kfz-Kennz.:      

Name/Anschrift
der Fahrerin / des Fahrers:             

     Telefonnummer:     

Name/Anschrift

der Halterin / des Halters:             

Kfz-Haftpflichtversicherung:                         

Verkehrsunfall polizeilich aufgenommen:  Ja     Nein        

Ggf. aufnehmende Dienststelle:           

         

Über den Zentralruf der Autoversicherer erhalten Sie rund um die Uhr kostenlos Auskunft über 
die Haftpflichtversicherung und die Fahrzeughalterin / den Fahrzeughalter des beteiligten Fahr-
zeugs. Weitere Informationen erhalten Sie unter  www.zentralruf.de

(freiwillige Angaben)

Unfallbroschüre

Unfallservicekarte
Sehr geehrte Verkehrsteilnehmerin, sehr geehrter Verkehrsteilnehmer, 
Unfallbeteiligte stehen in einem gesetzlichen Schuldverhältnis zueinander (§ 34 Abs. 1 Nr. 5 StVO), in dem 
der Datenaustausch zur Abwicklung der materiellen Schäden erforderlich ist. Jeder Unfallbeteiligte ist daher 
verpflichtet, die Personen- und Kfz-Daten bekannt zu geben.

www.gib-acht-im-verkehr.de

Unfalltag:     Unfallzeit:                        

Unfallort:     Kfz-Kennz.:      

Name/Anschrift
der Fahrerin / des Fahrers:             

     Telefonnummer:     

Name/Anschrift

der Halterin / des Halters:             

Kfz-Haftpflichtversicherung:                         

Verkehrsunfall polizeilich aufgenommen:  Ja     Nein        

Ggf. aufnehmende Dienststelle:           

         

Über den Zentralruf der Autoversicherer erhalten Sie rund um die Uhr kostenlos Auskunft über 
die Haftpflichtversicherung und die Fahrzeughalterin / den Fahrzeughalter des beteiligten Fahr-
zeugs. Weitere Informationen erhalten Sie unter  www.zentralruf.de

(freiwillige Angaben)

Unfallbroschüre




